
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/9/8 96/08/0117
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1998
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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §25 Abs1;

AlVG 1977 §50 Abs1;

Rechtssatz

Die Verletzung der Meldep7icht des § 50 Abs 1 AlVG rechtfertigt die Annahme einer Verschweigung maßgebender

Tatsachen iSd § 25 Abs 1 AlVG und somit die Rückforderung des unberechtigten Empfangenen.
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